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Betriebs- und Haushaltshilfe bei medizinischer Rehabilitation,
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ALG
Betriebshilfe für Arbeitgeberbetriebe

Rdschr. AH 031/2002 vom 20.08.2002
Rdschr. AH 008/2002 vom 07.03.2002
GLA-Komm § 10 ALG 5.2, § 95 ALG 1.2, § 109 ALG 1.1

Rundschreiben
AH    025/2004
vom 08.09.2004

GLA V 107

An die
landwirtschaftlichen Alterskassen

Dass eine Betriebshilfe für ein landwirtschaftliches Unternehmen mit mehreren ständig
beschäftigten Arbeitnehmern gem. § 10 Abs. 2 Satz 1 ALG (in der vom 01.01.2000 bis
01.07.2001 geltenden Fassung) nicht zu erbringen ist, hat das LSG Niedersachsen-
Bremen mit Urteil vom 26.02.2004, Az. L 10 LW 13/03, rechtskräftig festgestellt.
Zugleich bestätigt das Gericht die vom GLA und den LAKen vertretene Rechtsauffas-
sung, nach der wegen der Pluralfassung der einschlägigen Regelungen (s. a. §§ 37 und
39 ALG) die Beschäftigung nur einer Person unschädlich ist (vgl. GLA-Komm § 10 ALG
5.2).

Dem Kläger, der als versicherungspflichtiger landwirtschaftlicher Unternehmer ständig
zwei Arbeitnehmer beschäftigte, war auf seinen im Jahr 2000 gestellten Antrag für die
Zeit vom 07. bis 27.11.2000 eine stationäre Rehabilitationsleistung von der beklagten
LAK gewährt worden. Den am 20.10.2000 gestellten Antrag auf Betriebshilfe für vg.
Zeitraum lehnte die LAK jedoch wegen der Arbeitgebereigenschaft des Klägers ab.

Das SG Stade bestätigte die Entscheidung der Beklagten mit Urteil vom 28.03.2003,
Az. S 10 LW 12/02 WA, unter Hinweis darauf, dass die Ermächtigungsgrundlage für die
eine Leistungsgewährung bislang ermöglichende Regelung des § 72 der Allgemeinen
Richtlinien des GLA (Richtlinien des GLA über die Durchführung von Leistungen zur
Rehabilitation und Betriebs- und Haushaltshilfe zur Aufrechterhaltung des Unternehmens
der Landwirtschaft) - § 10 Abs. 4 Satz 2 ALG - bereits zum 31.12.1999 außer Kraft ge-
treten sei.

Die Streichung dieser Ermächtigungsgrundlage verstößt nach Auffassung des LSG nicht
gegen Verfassungsrecht. Insbesondere sei ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz, Art. 3 Abs. 1 GG, nicht zu erkennen. Die unterschiedliche Behandlung von
landwirtschaftlichen Unternehmern mit zwei und mehr ständigen Arbeitnehmern im Be-
trieb einerseits und solchen ohne oder mit nur einem Arbeitnehmer andererseits erschei-
ne als „sachgerecht, denn sie berücksichtigt die Möglichkeiten einer innerbetrieblichen
Vertretung, die ohne Arbeitnehmer gar nicht, mit einem Arbeitnehmer kaum und bei mehr
als einem Arbeitnehmer zunehmend möglich ist.“ Auch die vom Gesetzgeber vollzogene
Grenzziehung zwischen Betrieben mit maximal einem Arbeitnehmer und solchen mit
zwei und mehr Arbeitnehmern sei nicht zu beanstanden, da sie „lediglich die jeder
Grenzziehung innewohnende Härte im konkreten Einzelfall“ beinhalte.
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Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision hat der 10. Senat
des BSG als unzulässig verworfen (Beschluss vom 07.06.2004, Az. B 10 LW 5/04 B).
Da weder die Beschwerdefrist eingehalten worden war noch die Beschwerdebegründung
den in § 160a Abs. 2 Satz 3 SGG festgelegten Anforderungen genügte, musste sich der
Senat mit der materiellen Rechtsfrage der Zulässigkeit von Betriebs- und Haushaltshilfe
für Arbeitgeberbetriebe nicht auseinander setzen. In einem früheren Revisionsverfahren
(zu Az. B 10 LW 11/01 R) hatte er die Leistungsgewährung für zulässig erklärt, da der
Rehabilitationsantrag bereits im Jahr 1999 gestellt worden war und das zu diesem Zeit-
punkt geltende Recht unter Berücksichtigung des § 95 ALG auch auf die erst ein Jahr
später beantragte Haushaltshilfe angewendet werden müsse (vgl. dazu die Bezugsquel-
len).

Wir bitten um Kenntnisnahme.

In Vertretung

Stüwe

Anlage
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 26.02.2004, Az. L 10 LW 13/03












